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Sehr geehrte Mandanten,

grundsätzlich darf man Kosten des häuslichen Arbeitszimmers nicht

abziehen. Etwas anderes gilt, wenn der Raum der Mittelpunkt der

gesamten beruflichen Tätigkeit ist: In diesem Fall dürfen alle Kosten

abgesetzt werden. Ist der heimische Arbeitsplatz hingegen nicht der

Mittelpunkt der Tätigkeit, kann eine Steuerminderung nur noch erfol-

gen, wenn für die Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung

steht.

In der Rechtsprechung gibt es dazu schon einen Berg an Urteilen, aller-

dings betreffen diese alle Arbeitnehmer. Aktuell gibt es aber für Unter-

nehmer Hoffnung. Das Finanzgericht Sachsen-Anhalt (Az: 4 K 362/15)

hat entschieden, dass ein Unternehmer unter bestimmten Umständen

bis zu 1.250 Euro für sein Arbeitszimmer absetzen darf, auch wenn es

im Betrieb noch einen anderen Arbeitsplatz gibt.

Auf die Umstände kommt es dabei an: Im Urteilsfall war es vorran-

gig die weite Entfernung zum Betrieb. Aber auch, wenn der andere

Arbeitsplatz nicht für vertrauliche Arbeiten geeignet ist, könnte dies die

Absetzbarkeit eines Arbeitszimmers rechtfertigen. Leider ist die Ent-

scheidung noch nicht rechtskräftig und Revision anhängig (Az. III R

9/16).

Kritiker könnten sagen, dass sich die Meinung des Finanzgerichts nicht

mit dem Gesetz deckt. Aber stimmt das? Ein anderer Arbeitsplatz

impliziert schließlich, dass dort alle betrieblichen Aufgaben erledigt

werden können. Ist das z B. wegen fehlender Vertraulichkeit im Neben-

raum eines Ladenlokals nicht der Fall, gibt es unter dem Strich auch

keinen geeigneten anderen Arbeitsplatz. Also bleibt die Frage durchaus

spannend.

Eine informative Lektüre wünscht Ihnen

Ralf Eisenmenger, Gabriele Henke
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Die Informationen in diesem Mandantenbrief wurden sorgfältig ausge-
wählt und zusammengestellt. Doch beachten Sie bitte, dass dieser Ser-
vice weder eine Beratung ersetzt, noch einen Beratervertrag darstellt.
Bitte haben Sie deshalb Verständnis dafür, dass wir keine Gewährleistung
für die Richtigkeit oder Aktualität der hier wiedergegebenen Informatio-
nen übernehmen. Bei einem Rechts- oder Steuerproblem vereinbaren Sie
deshalb einen Termin in unserer Kanzlei. Nur hier erhalten Sie eine ver-
bindliche Beratung, die auf Ihr persönliches Problem bezogen ist.
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Alle 
Steuerzahler

Termine: Steuern und Sozialversicherung

10.8.

 � Umsatzsteuer

 � Lohnsteuer

 � Kirchensteuer zur Lohnsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 15.8. für den Eingang 

der Zahlung. Anmerkung: In Teilen Bayerns und im Saarland ist 

der 15.8.2016 ein Feiertag. Aus diesem Grund verschiebt sich dort 

der Ablauf der dreitägigen Zahlungs-Schonfrist auf den 16.8.2016.

15.8.

 � Gewerbesteuer

 � Grundsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 18.8. für den Eingang 

der Zahlung. Anmerkung: In Teilen Bayerns und im Saarland ist der 

15.8.2016 ein Feiertag. Aus diesem Grund verschiebt sich dort der 

Termin für die Gewerbesteuer- und Grundsteuervorauszahlungen auf 

den 16.8.2016. Die Zahlungs-Schonfrist endet dann am 19.8.2016.

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks 

bei der Finanzbehörde (Gewerbesteuer und Grundsteuer: bei der Ge-

meinde- oder Stadtkasse) als rechtzeitig geleistet. Um Säumniszu-

schläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei Tage vor dem 

Fälligkeitstag vorliegen.

Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge August 2016

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spätes-

tens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für April 

ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 29.8.2016.

Solidaritätszuschlag: Kein vorläufiger Rechtsschutz

Dem öffentlichen Interesse am Vollzug des Solidaritätszuschlags 

kommt Vorrang gegenüber dem Interesse des Steuerpflichtigen an 

der Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes zu. Dies hat der Bundes-

finanzhof (BFH) unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls 

entschieden. Dem stehe nicht entgegen, dass das Niedersächsische Fi-

nanzgericht (FG) mit Beschluss vom 21.08.2013 (7 K 143/08) das Bun-

desverfassungsgericht (BVerfG) erneut zur Klärung der Verfassungs-

mäßigkeit des Solidaritätszuschlaggesetzes angerufen hat.

Der Streitfall betraf das Jahr 2012. Vom Arbeitslohn der Antragsteller 

war der Solidaritätszuschlag einbehalten und an das Finanzamt abge-

führt worden. Die Antragsteller begehrten die vorläufige Rückzahlung 

des von ihnen entrichteten Solidaritätszuschlags von circa 715 Euro.

Der BFH lehnte dies ab. Das öffentliche Interesse am Vollzug des So-

lidaritätszuschlaggesetzes sei wegen der Sicherung einer geordneten 

Haushaltsführung vorrangig. Eine vorläufige Nichterhebung des So-

lidaritätszuschlags würde dazu führen, dass das Solidaritätszuschlag-

gesetz faktisch außer Kraft gesetzt werden würde. Dies hätte Einnah-

menausfälle in Milliardenhöhe zur Folge. Es könne offen bleiben, ob 

der Vorlagebeschluss des Niedersächsischen FG ernstliche Zweifel an 

der Rechtmäßigkeit der festgesetzten Solidaritätszuschläge begrün-

den könne. Der BFH habe bereits früher entschieden, dass das Soli-

daritätszuschlaggesetz verfassungsgemäß sei (Urteile vom 21.07.2011, 

II R 52/10 und II R 50/09). Das BVerfG habe die dagegen erhobenen 

Verfassungsbeschwerden nicht zur Entscheidung angenommen.

Bundesfinanzhof, Beschluss vom 15.06.2016, II B 91/15

Steuererklärung: Bundesrat stimmt elektronischer 
Erledigung zu

Von der Steuererklärung über den Steuerbescheid bis hin zu einem mög-

lichen Rechtsbehelf soll das Steuerverfahren ab 2017 vollständig elekt-

ronisch erledigt werden können. Der Bundesrat hat am 17.06.2016 ei-

nem entsprechenden Gesetzesbeschluss des Bundestages zugestimmt.

Eine Verpflichtung zur elektronischen Abwicklung von Steuerangele-

genheiten ist dabei nicht vorgesehen. Papierbelege – wie beispielswei-

se Spendenquittungen – müssen künftig nicht mehr eingereicht wer-

den, sondern sind nur noch aufzubewahren.

Wird eine Steuererklärung verspätet eingereicht, droht künftig ein Zu-

schlag. Dieser orientiert sich an der Höhe der festgesetzten Steuer. Er 

beträgt mindestens 25 Euro für jeden angefangenen Monat der Ver-

spätung. Steuerpflichtige sollen jedoch nunmehr zwei Monate länger 

Zeit haben, um ihre Steuererklärung einzureichen.

Der verstärkte Einsatz der Informationstechnologie und der zielgenau-

ere Ressourceneinsatz sollen die Wirtschaftlichkeit und Effizienz des 

Steuerverfahrens steigern. Das Gesetz wird nun dem Bundespräsiden-

ten zur Unterschrift und Verkündung vorgelegt.
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Einkommensteuererklärung: Auch bei  
Bedenken gegen Sicherheit der Datenübermittlung  
in elektronischer Form abzugeben

Steuerpflichtige müssen ihre Einkommensteuererklärung auch dann in 

elektronischer Form abgeben, wenn sie Bedenken gegen die Sicherheit 

der Datenübertragung über das Internet hegen. Dies stellt das Finanz-

gericht (FG) Baden-Württemberg klar.

Der Kläger war als Ingenieur selbstständig tätig und daher wegen des 

Umstands, dass sein Jahresgewinn mehr als 410 Euro betragen hatte, 

gesetzlich zur Abgabe der Einkommensteuererklärung in elektroni-

scher Form durch Datenfernübertragung verpflichtet. Unter Berufung 

auf die Enthüllungen des Whistleblowers Edward Snowden machte 

er geltend, dass jede Datenübermittlung an das Finanzamt abgehört 

und verändert werden könne. Auch sei nicht auszuschließen, dass die 

von der Finanzverwaltung bereitgestellte Software, wenn sie auf dem 

Rechner des Steuerpflichtigen installiert wird, möglicherweise ein Ei-

genleben führen werde. Deshalb komme für ihn eine Übermittlung der 

Steuerdaten über das Internet nicht in Frage. Das Finanzamt lehnte 

den Antrag des Klägers, ihm als Alternative die Abgabe der Steuerer-

klärung in Papierform beziehungsweise auf einer CD zu gestatten, ab.

Auch die Klage ist ohne Erfolg geblieben. Nach Ansicht des FG Baden-

Württemberg war es dem Kläger zumutbar, ein befürchtetes Aus-

spähen seiner Daten durch handelsübliche Sicherheitssoftware zu 

unterbinden. Die von der Finanzverwaltung kostenlos bereitgestellte 

Übermittlungssoftware sei vom Bundesamt für Sicherheit in der Infor-

mationstechnik zertifiziert worden und habe ein hinreichendes Maß an 

Datensicherheit gewährleistet. Konkrete Sicherheitslücken seien nicht 

erkennbar.

Gegen das Urteil ist Nichtzulassungsbeschwerde eingelegt worden. 

Diese läuft beim Bundesfinanzhof unter dem Aktenzeichen VIII B 

43/16.

Finanzgericht Baden-Württemberg, Urteil vom 23.03.2016, 7 K 

3192/15, nicht rechtskräftig

Bundesfinanzhof-Urteile: Steuerzahlerbund drängt 
auf schnellere Veröffentlichungen

Nach Ansicht des Bundes der Steuerzahler e.V. (BdSt) sollten Urteile 

des Bundesfinanzhofes (BFH) schneller als bisher im Bundessteuer-

blatt veröffentlicht werden. In den letzten Jahren habe es hierbei oft 

Verzögerungen gegeben.

Dem müsse entgegengewirkt werden, weil die Finanzämter die Ent-

scheidungen in der Zeit bis zu ihren Veröffentlichungen über den je-

weiligen Einzelfall hinaus nicht anwendeten, meint der BdSt. Letztlich 

wirke die verzögerte Veröffentlichung für die betroffenen Steuerzahler 

daher wie ein Nichtanwendungserlass. Zumindest aber blieben die be-

troffenen Steuerzahler im Ungewissen darüber, in welcher Weise das 

Urteil auf ihren Fall Auswirkungen hat.

Deshalb setze sich der BdSt beim Finanzausschuss des Deutschen Bun-

destags für eine schnellere Veröffentlichung der Urteile ein. Aus seiner 

Sicht sollten die Urteile spätestens ein Jahr nach dem Urteilsspruch 

verbindlich sein.

Bund der Steuerzahler, PM vom 29.04.2016

Nachzahlungszinsen: Kein Erlass bei fehlerhafter  
Einkünftequalifikation durch die Finanzverwaltung

Das Finanzamt muss Nachzahlungszinsen für eine offene Steuerschuld 

auch dann nicht erlassen, wenn es die Einkünfte zunächst fehlerhaft 

eingeordnet und deswegen bei den Einkommensteuer-Vorauszahlun-

gen fehlerhaft einen Ermäßigungsbetrag berücksichtigt hatte. Dies 

stellt das Finanzgericht (FG) Düsseldorf klar.

Der Kläger erzielte Einkünfte aus selbstständiger Arbeit. Das Finanz-

amt qualifizierte seine Einkünfte jedoch als solche aus Gewerbebe-

trieb und berücksichtigte bei der Festsetzung der Einkommensteuer-

Vorauszahlungen einen Ermäßigungsbetrag. Der Kläger, der sich nicht 

für ermäßigungsberechtigt hielt, befürchtete eine Nachforderung. 

Deshalb hinterlegte er 300.000 Euro auf einem eigenen Bankkonto. 

Nachdem er seine Einkommensteuererklärung abgegeben hatte, zahl-

te er im Juli 2013 freiwillig 366.400 Euro an das Finanzamt. Dieses 

beurteilte seine Einkünfte im September 2013 als solche aus selbst-

ständiger Arbeit und versagte die seinerzeit gewährte Ermäßigung. 
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Gleichzeitig setzte es Nachzahlungszinsen für den Zeitraum April bis 

September 2013 fest. Dem Antrag des Klägers auf Erlass entsprach es 

nur für die Monate August und September.

Das FG Düsseldorf hat die Klage abgewiesen. Das Finanzamt habe sich 

bei der Festsetzung der Zinsen an die gesetzlichen Vorgaben gehalten. 

Die Höhe der Verzinsung sei verfassungsgemäß. Im Vergleich zum 

Marktzins habe sich der gesetzliche Zins in den Monaten April bis Juli 

2013 noch in einem der wirtschaftlichen Realität angemessenen Rah-

men bewegt. Auch könne der Umstand, dass der Zinslauf von der Ar-

beitsweise des Finanzamtes abhänge, nicht zur Verfassungswidrigkeit 

der typisierenden Zinsregelung führen. Deshalb habe das Gericht von 

einer Vorlage an das Bundesverfassungsgericht abgesehen.

Die Versagung eines weitergehenden Erlasses sei frei von Ermessens-

fehlern. Bei einer freiwilligen Zahlung nach Beginn des Zinslaufs dürfe 

der Erlass der Nachzahlungszinsen auf volle Monate vor Wirksamkeit 

der Steuerfestsetzung begrenzt werden. Durch die freiwillige Leistung 

entstehe eine Situation, wie sie bei Erstattungszinsen existiere; der 

Erlass von Nachzahlungszinsen in Höhe vergleichbar berechneter Er-

stattungszinsen sei nicht zu beanstanden. Eine andere Einschätzung 

ergebe sich auch nicht aufgrund der Hinterlegung des Geldbetrags auf 

einem Bankkonto des Klägers. Denn dadurch habe der Kläger die Ver-

fügungsmacht behalten und das Geld – bis zur freiwilligen Zahlung im 

Juli 2013 – dem Finanzamt vorenthalten.

Finanzgericht Düsseldorf, 16 K 2976/14 AO

Alleinerziehende: Berlin für bessere finanzielle  
Unterstützung

Berlin setzt sich im Bundesrat für eine bessere finanzielle Unterstüt-

zung von Alleinerziehenden ein. Unter anderem möchte das Land die 

Bundesregierung auffordern, die Bezugsdauer des Unterhaltsvorschus-

ses bis zum 14. Lebensjahr des Kindes zu verlängern. Bislang erhalten 

Kinder, die bei einem alleinerziehenden Elternteil leben und keinen Un-

terhalt vom anderen Elternteil erhalten, lediglich bis zur Vollendung 

des zwölften Lebensjahres einen Unterhaltsvorschuss vom Staat.

Die Initiative (BR-Drs. 291/16) enthält auch Prüfbitten an die Bundes-

regierung, die auf eine steuerliche Entlastung sowie auf eine monat-

liche Direktzahlung von 50 Euro an Alleinerziehende abzielen. Nach 

Auffassung Berlins sollte diese Zahlung für jedes weitere Kind um 

sechs Euro steigen.

Hintergrund der Initiative ist nach Angaben des Bundesrates, dass Kin-

der immer häufiger in Ein-Eltern-Familien aufwachsen. Bundesweit sei 

dies bereits in jeder fünften Familie der Fall, heiße es in dem Antrag. 

Alleinerziehende, die in den allermeisten Fällen Frauen sind, seien da-

bei besonders von Armut bedroht.

Der Entschließungsantrag wurde in der Bundesratssitzung am 

17.06.2016 vorgestellt und anschließend den Fachausschüssen zur 

weiteren Beratung zugeleitet.

Bundesrat, PM vom 17.06.2016

Kindergeld auch für im EU-Ausland lebende  
Elternteile

Lebt ein Kind im EU-Ausland bei der geschiedenen Ehefrau, ist sie, 

nicht aber der in Deutschland lebende Vater kindergeldberechtigt, wie 

der Bundesfinanzhof (BFH) mit Urteil vom 04.02.2016 (III R 17/13) 

entschieden hat.

Im Streitfall beantragte ein in Deutschland wohnender deutscher 

Staatsangehöriger Kindergeld für seinen Sohn. Der Sohn lebte in Polen 

im Haushalt seiner Mutter, der geschiedenen polnischen Ehefrau des 

Klägers. Die Familienkasse lehnte den Antrag ab, weil sie meinte, der 

Anspruch auf Kindergeld stehe nicht dem Kläger zu. Kindergeldberech-

tigt sei die geschiedene Ehefrau. Dem stehe nicht entgegen, dass sie 

in Deutschland über keinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 

verfügt habe.

Vor dem Finanzgericht (FG) hatte der Kläger Erfolg. Demgegenüber 

hob der BFH das Urteil des FG auf und wies die Klage ab. Entschei-

dend sei hierfür die unionsrechtliche Vereinheitlichung der nationalen 

Regelungen zur sozialen Sicherheit (Artikel 60 Absatz 1 Satz 2 der seit 

01.05.2010 geltenden VO Nr. 987/2009), so der BFH. Danach sei bei 

Ansprüchen auf Familienleistungen in grenzüberschreitenden Sachver-

halten die gesamte Familie so zu behandeln, als wohnte sie in dem 

Mitgliedstaat, dessen Familienleistungen beansprucht werden (Wohn-

sitzfiktion).

Da das deutsche Kindergeldrecht nicht danach unterscheide, ob die 

Eltern eines Kindes verheiratet sind oder nicht, sei auch die geschie-
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dene Ehefrau Familienangehörige. Somit gelte sie als mit dem Kind in 

Deutschland lebend. Damit stehe ihr der Anspruch auf Kindergeld zu, 

da nach deutschem Recht das Kindergeld bei getrennt lebenden Eltern 

vorrangig an den Elternteil ausgezahlt werde, der das Kind in seinen 

Haushalt aufgenommen hat.

Da der BFH Zweifel hatte, ob das Unionsrecht tatsächlich eine solch 

weitgehende Fiktion beabsichtigte, richtete er ein Vorabentschei-

dungsersuchen an den Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH), 

in dem dieser entschied, dass die Wohnsitzfiktion zu einem Wechsel 

der persönlichen Anspruchsberechtigung von dem in Deutschland le-

benden Elternteil zu dem im EU-Ausland lebenden anderen Elternteil 

führen kann (Urteil vom 22.10.2015, C–378/14 – Trapkowski). Daran 

ändere sich auch dann nichts, wenn der im EU-Ausland lebende Eltern-

teil keinen Antrag auf deutsches Kindergeld gestellt hat.

In seinem Urteil folgte der BFH der Beurteilung des EuGH. Damit war 

das Urteil des FG aufzuheben und die Klage des Vaters abzuweisen. 

Die Entscheidung sei von allgemeiner Bedeutung für Fälle, in denen 

die Eltern eines Kindes in unterschiedlichen EU-Staaten leben und in 

keinem EU-Staat ein gemeinsamer Haushalt der Eltern und des Kindes 

besteht, so der BFH. In Bezug auf den Sohn, für den das Kindergeld 

beansprucht wurde, habe die Familienkasse nunmehr über den Kinder-

geldanspruch der geschiedenen Ehefrau zu entscheiden.

Inhaltsgleich hat der BFH in einem zweiten Urteil vom 10.03.2016 (III 

R 62/12) entschieden. Hier lebten die beiden Töchter des in Deutsch-

land wohnenden Klägers bei ihrer in Griechenland lebenden Großmut-

ter. Nach deutschem Recht könne ein Anspruch auf Kindergeld auch 

einem Großelternteil zustehen, der sein Enkelkind in seinen Haushalt 

aufgenommen hat, so der BFH. Er folgte auch hier dem EuGH-Urteil 

Trapkowski. Somit sei auch hier zu fingieren gewesen, dass die Groß-

mutter mit ihren beiden Enkelinnen in Deutschland lebte. Ein Anspruch 

auf Kindergeld stehe somit ihr zu und nicht dem Kläger.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 04.02.2016, III R 17/13 und vom 

10.03.2016, III R 62/12

Berufsmäßige Nachlasspfleger müssen ihre  
Vergütung minutengenau abrechnen

Berufsmäßige Nachlasspfleger, die ihre Tätigkeiten zur Abwicklung des 

Nachlasses vergütet haben wollen, müssen minutengenau abrechnen. 

Dies hat das Oberlandesgericht (OLG) Celle entschieden.

Das Nachlassgericht (Amtsgericht – AG) hatte einen Nachlasspfleger 

bestellt, der die Pflegschaft berufsmäßig ausübte. Er beantragte für die 

Abwicklung von Bankkonten, die Betreuung einer zum Nachlass gehö-

renden Immobilie und für die Suche nach den Erben bei einer Vergü-

tung von 33,50 Euro je Stunde insgesamt rund 1.700 Euro. Zum Beleg 

hat der Nachlasspfleger eine Auflistung seiner Tätigkeiten vorgelegt, 

die nicht minutengenau ist, sondern auf Zehn-Minuten-Schritte ab-

stellt. Das AG hat seinen Antrag abgelehnt.

Diese Entscheidung bestätigte das OLG Celle weitgehend. Die genaue 

Beschreibung der Tätigkeiten für den Nachlass und ihre Dauer müs-

se dem Nachlassgericht die Überprüfung ermöglichen, ob die Tätig-

keit dem übertragenen Aufgabenkreis zuzuordnen und der Aufwand 

angemessen und plausibel gewesen ist. Die minutengenaue Abrech-

nung der einzelnen Tätigkeiten sei erforderlich, damit das Nachlass-

gericht den geltend gemachten Zeitaufwand überprüfen könne, und 

der Nachlasspfleger nur den tatsächlich geleisteten Aufwand vergütet 

bekomme.

Rechtlicher Hintergrund: Nachlasspfleger können bis zur Annahme 

der Erbschaft oder bestellt werden, wenn Erben unbekannt sind. Sie 

sorgen für die Sicherung des Nachlasses. In der Regel wird die Nach-

lasspflegschaft unentgeltlich geführt. Ausnahmsweise kann das Nach-

lassgericht feststellen, dass der Nachlasspfleger berufsmäßig tätig ist. 

In diesen Fällen erhält er für seine Tätigkeit eine Vergütung, die vom Er-

ben zu zahlen ist. Der Nachlasspfleger darf die festgesetzte Vergütung 

aus dem verwalteten Nachlassvermögen entnehmen. Bei mittellosem 

Nachlass kann er die Zahlung seiner Vergütung aus der Staatskasse 

verlangen.

Oberlandesgericht Celle, Beschluss vom 24.03.2016, 6 W 14/16
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Investmentsteuergesetz: Verfahren bis zur  
Umsetzung von EuGH-Vorgaben festgelegt

In einem aktuellen Schreiben legt das Bundesfinanzministerium (BMF) 

das Verfahren bis zu einer gesetzlichen Umsetzung des Urteils des Eu-

ropäischen Gerichtshofs (EuGH) vom 09.10.2014 (C–326/12, van Cas-

ter und van Caster) fest. In dem Urteil hat der EuGH entschieden, dass 

§ 6 Investmentsteuergesetz (InvStG) an das EU-Recht anzupassen ist. 

Dem Steuerpflichtigen, der Anteile an einem ausländischen Invest-

mentfonds gezeichnet hat, sei die Möglichkeit einzuräumen, Unterla-

gen oder Informationen beizubringen, mit denen sich die tatsächliche 

Höhe seiner Einkünfte nachweisen lässt. Der Inhalt, die Form und das 

Maß an Präzision, denen die Angaben genügen müssen, um in den 

Genuss der transparenten Besteuerung zu kommen, müssten von der 

Finanzverwaltung bestimmt werden, um dieser die ordnungsgemäße 

Besteuerung zu ermöglichen.

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom 17.11.2015 (VIII R 27/12) 

entschieden, dass die Regelung des § 6 InvStG nicht der Stand-still-

Klausel des Artikels 64 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union (AEUV) unterfällt und auch für ausländische In-

vestmentfonds aus Drittstaaten am Maßstab der Kapitalverkehrsfrei-

heit zu messen ist.

Nach dem Schreiben des BMF ist bis zu einer gesetzlichen Umsetzung 

des EuGH-Urteils § 7 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 und 3 InvStG unverändert 

weiterhin anzuwenden. Im Rahmen der Veranlagung des Steuerpflich-

tigen werde von der pauschalen Ermittlung der steuerlichen Bemes-

sungsgrundlage nach § 6 InvStG Abstand genommen, wenn der Steu-

erpflichtige selbst die entsprechenden Unterlagen oder Informationen 

beibringt, mit denen sich die tatsächliche Höhe seiner Einkünfte nach-

weisen lässt. Hierbei sei zu unterscheiden zwischen den Mindestanga-

ben und der optionalen Möglichkeit, die Angaben des § 5 Absatz 1 Satz 

1 Nr. 1c und f InvStG beizubringen, um die jeweilige steuerentlastende 

Wirkung der entsprechenden Vorschrift gesondert in Anspruch neh-

men zu können. Bei der Veranlagung erfolge eine Besteuerung nach § 

2 Absatz 1 Satz 1 InvStG, wenn der Steuerpflichtige die Besteuerungs-

grundlagen im Sinne des § 5 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 InvStG mit Ausnahme 

der Buchstaben c und f bis zur Bestandskraft der Steuerfestsetzung er-

klärt (§ 5 Absatz 1 Satz 2 InvStG) und auf Anforderung des Finanzam-

tes die Richtigkeit der Angaben nachweist.

Zum Nachweis der Richtigkeit der Angaben könne das Finanzamt ins-

besondere folgende Unterlagen anfordern: eine Bescheinigung eines 

zur geschäftsmäßigen Hilfeleistung befugten Berufsträgers im Sinne 

des § 3 des Steuerberatungsgesetzes, einer behördlich anerkannten 

Wirtschaftsprüfungsstelle oder einer vergleichbaren ausländischen 

Person oder Institution, dass die Besteuerungsgrundlagen nach den 

Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden, den zum jewei-

ligen Geschäftsjahresende gültigen Verkaufsprospekt, den zum jewei-

ligen Geschäftsjahresende gültigen Jahresbericht, eine Summen- und 

Saldenliste aus der Fondsbuchhaltung, eine Überleitungsrechnung, aus 

der hervorgeht, wie aus der investmentrechtlichen Rechnungslegung 

die Besteuerungsgrundlagen nach den Regeln des deutschen Steuer-

rechtes ermittelt wurden sowie eine Anlage für die Gewinn- und Ver-

lustvorträge bezogen auf die einzelnen Ertragsarten.

Soweit der Steuerpflichtige nach den vorgenannten Anforderungen 

den Nachweis der Besteuerungsgrundlagen nicht führt, habe die 

Ermittlung der Erträge nach § 6 InvStG zu erfolgen. Lege der Steu-

erpflichtige die vorgenannten Unterlagen und Angaben vor und be-

stünden gleichwohl aus Sicht der Finanzbehörde Zweifel an seinen 

Angaben, könne im Einzelfall eine Anfrage an Behörden eines ande-

ren EU-Mitgliedstaates oder eines anderen Vertragsstaates des Ab-

kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum auf Grundlage der 

Amtshilfe-Richtlinie oder an Behörden anderer Staaten aufgrund eines 

Auskunftsanspruchs nach einem Doppelbesteuerungsabkommen in 

Betracht kommen. Eine Schätzung von Besteuerungsgrundlagen kom-

me nur in Ausnahmefällen und bei Unklarheiten geringen Umfangs in 

Betracht, so das Ministerium.

Sofern der Steuerpflichtige auch die Besteuerungsgrundlagen im Sinne 

des § 5 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1c und f InvStG erklärt, erfolge eine Besteu-

erung nach § 2 und § 4 InvStG. In diesen Fällen könnten insbeson-

dere die folgenden Nachweise verlangt werden: eine  Übersicht über 

die erhaltenen Dividendenzahlungen – getrennt nach Ländern, eine 

Übersicht über die einbehaltenen Quellensteuern – getrennt nach Län-

dern – und Ermittlung der Bemessungsgrundlage für die Anrechnung 

der einbehaltenen und keinem Ermäßigungsanspruch unterliegenden 

Allgemeine 
Informationen
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Quellensteuer und der Nachweis des Aufteilungsmaßstabes im Rah-

men der Zuordnung von Werbungskosten nach § 3 Absatz 3 Satz 3 Nr. 

2 InvStG (Aktienquote).

§ 5 Absatz 2 Satz 4 und § 21 Absatz 19 Satz 3 bis 6 InvStG bleiben 

laut BMF unberührt.  Lege der Steuerpflichtige Beweismittel in einer 

fremden Sprache vor, könne eine Übersetzung in die deutsche Sprache 

verlangt werden.

Bundesfinanzministerium, Schrieben vom 23.05.2016, IV C 1 – S 1980-

1/11/10014 :016

Steuergeheimnis steht Anzeigepflicht einer Bank 
nicht immer entgegen

Es ist mit EU-Recht (konkret: Artikel 49 des Vertrags über die Arbeits-

weise der Europäischen Union) vereinbar, wenn eine Regelung eines 

EU-Mitgliedstaats vorsieht, dass Kreditinstitute mit Sitz in diesem Mit-

gliedstaat den nationalen Behörden Vermögensgegenstände, die bei 

ihren unselbstständigen Zweigstellen in einem anderen Mitgliedstaat 

verwahrt oder verwaltet werden, im Fall des Ablebens des Eigentü-

mers dieser Vermögensgegenstände, der im erstgenannten Mitglied-

staat Steuerinländer war, anzeigen müssen. Wie der Gerichtshof der 

Europäischen Union (EuGH) auf eine Vorlage des Bundesfinanzhofes 

(BFH) entschieden hat, gilt das auch dann, wenn im zweitgenannten 

Mitgliedstaat keine vergleichbare Anzeigepflicht besteht und Kreditin-

stitute dort einem strafbewehrten Bankgeheimnis unterliegen.

Konkret ging es um die Frage der Vereinbarkeit des § 33 Absatz 1 des 

Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes (ErbStG) mit EU-

Recht. Nach dieser Vorschrift hat, wer sich geschäftsmäßig mit der 

Verwahrung oder Verwaltung fremden Vermögens befasst, diejenigen 

in seinem Gewahrsam befindlichen Vermögensgegenstände und die-

jenigen gegen ihn gerichteten Forderungen, die beim Tod eines Erblas-

sers zu dessen Vermögen gehörten, dem für die Verwaltung der Erb-

schaftsteuer zuständigen Finanzamt schriftlich anzuzeigen.

Dem Verfahren vor dem BFH lag ein Rechtsstreit zwischen der Spar-

kasse Allgäu und dem Finanzamt Kempten zugrunde. Das Kreditin-

stitut hatte sich geweigert, das Finanzamt über bei seiner unselbst-

ständigen Zweigstelle in Österreich geführte Konten von Personen zu 

informieren, die zum Zeitpunkt ihres Todes in Deutschland Steuerin-

länder waren.

Der mit der Sache befasste BFH hatte sich gefragt, ob § 33 Absatz 1 

ErbStG die Niederlassungsfreiheit beschränkt, obwohl die Anzeige-

pflicht im Sinne dieser Bestimmung für alle deutschen Kreditinstitute 

gleichermaßen gilt. Aufgrund dieser Pflicht würden nämlich deutsche 

Kreditinstitute davon abgehalten, in Österreich über eine Zweigstelle 

geschäftlich tätig zu werden. Der BFH fragte sich aber auch, ob sich 

eine Beschränkung der Niederlassungsfreiheit auch aus dem Zusam-

menwirken der Rechtsvorschriften des Sitzmitgliedstaats des Kreditin-

stituts, also der Bundesrepublik Deutschland, mit den Rechtsvorschrif-

ten des Mitgliedstaats, in dem die Zweigstelle belegen ist, also der 

Republik Österreich, ergeben könne und welchem Mitgliedstaat eine 

solche Beschränkung zuzurechnen sei.

Gerichtshof der Europäischen Union, Urteil vom 14.04.2016, C–522/14

Besteuerung von Stock Options

Das FG Hamburg hatte es mit einem Sonderfall zu tun, denn der be-

troffene Arbeitgeber übte sein Optionsrecht nicht selbst aus, sondern 

übertrug seine Rechte durch einen Treuhandvertrag auf seine Mut-

ter. Dieser Treuhandvertrag hielt nach Auffassung des Gerichts ei-

nem Drittvergleich stand, das heißt, er wäre so auch zwischen nicht 

verwandten Personen abgeschlossen worden. Ebenfalls wichtig: Der 

Vertrag wurde, davon waren die Richter überzeugt, auch tatsächlich 

durchgeführt.

Die Richter erklärten daraufhin, der Vorteil aus einer Optionsgewäh-

rung fließe dem Arbeitnehmer als Optionsnehmer nicht nur dadurch 

zu, dass er die Optionsrechte ausübt, sondern auch dadurch, dass er 

die Optionsrechte anderweitig verwertet. Eine solche anderweitige 

Verwertung liege regelmäßig vor, wenn der Arbeitnehmer über das 

Recht verfüge, also beispielsweise gegen Bezahlung darauf verzichtet.

FG Hamburg, Urteil vom 5.4.2016, 6 K 81/15; Az. des BFH: VI B 42/16
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Nießbrauch: Kein Abzug noch nicht verbrauchter 
größerer Erhaltungsaufwendungen durch den  
Einzelrechtsnachfolger

Hat der Nießbraucher größere Erhaltungsaufwendungen nach § 82b 

der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung (EStDV) auf mehre-

re Jahre verteilt und wird der Nießbrauch innerhalb des Verteilungs-

zeitraums beendet, kann der Eigentümer den verbliebenen Teil der 

Aufwendungen nicht als Werbungskosten geltend machen. Dies hat 

das Finanzgericht (FG) Münster entschieden.

Die Klägerin ist Eigentümerin eines vermieteten Grundstücks, das sie 

von ihrer Mutter unter Zurückbehaltung eines lebenslänglichen Nieß-

brauchsrechts übertragen bekommen hatte. Die Mutter, die vereinba-

rungsgemäß alle Lasten des Grundstücks zu tragen hatte, ließ auf ihre 

Kosten im Jahr 2010 eine neue Heizungsanlage und im Jahr 2011 neue 

Fenster einbauen. Auf ihren Antrag verteilte das Finanzamt die hieraus 

bei den Einkünften der Mutter aus Vermietung und Verpachtung re-

sultierenden Werbungskosten gemäß § 82b EStDV auf drei Jahre. Im 

Jahr 2012 hoben die Klägerin und die Mutter den Nießbrauch vorzeitig 

auf, sodass nunmehr die Klägerin die Einkünfte aus Vermietung und 

Verpachtung erzielte. Sie machte in der Folgezeit den von der Mutter 

noch nicht in Anspruch genommenen Teil des Erhaltungsaufwands als 

Werbungskosten geltend. Dies lehnte das Finanzamt ab. Vielmehr sei-

en die restlichen Aufwendungen in voller Höhe im Jahr der Beendigung 

des Nießbrauchs bei der Mutter abzuziehen.

Die hiergegen gerichtete Klage war erfolglos. Die Klägerin könne die 

von ihrer Mutter getragenen Erhaltungsaufwendungen nicht als Wer-

bungskosten geltend machen, weil es hierfür an einer Rechtsgrundla-

ge fehle, entschied das FG Münster. Es bestehe auch kein allgemeiner 

einkommensteuerrechtlicher Grundsatz, wonach ein Einzelrechts-

nachfolger stets die steuerlichen Vergünstigungen seines Vorgängers 

weiterführen könne.

Die für die Fortführung von eine Absetzung für Abnutzungen (AfA) 

durch den Einzelrechtsnachfolger in § 11d EStDV enthaltene Regelung 

könne auf die Verteilung größerer Erhaltungsaufwendungen nicht ana-

log angewandt werden. Es fehle bereits an einer planwidrigen Rege-

lungslücke, weil der Gesetzgeber in § 82d EStDV durchaus Regelungen 

zur Übertragung des vermieteten Objekts aufgenommen habe. Darü-

ber hinaus seien die von den beiden Vorschriften erfassten Konstella-

tionen so verschieden, dass eine Übertragung der Rechtsfolgen nicht 

zwingend erscheine. Anders als bei Anschaffungskosten, bei denen § 

7 Einkommensteuergesetz zwingend eine Verteilung im Rahmen der 

AfA vorsehe, sei die Verteilung größeren Erhaltungsaufwandes auf 

mehrere Jahre freiwillig. Der FG konnte eigenen Angaben zufolge vor 

diesem Hintergrund offen lassen, ob die Aufhebung eines Nießbrauchs 

überhaupt eine unentgeltliche Rechtsnachfolge darstellt. Es hat die 

Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 15.04.2016, 4 K 422/15 E

Pflegeeltern haben keinen Anspruch auf „Urlaub vom 
Pflegekind“

Das Arbeitsgericht (ArbG) Bonn hat die Klage einer ehemaligen Mit-

arbeiterin einer Jugendhilfeorganisation auf Zahlung von Urlaubsab-

geltung abgewiesen und einen Anspruch auf „Urlaub vom Pflegekind“ 

verneint. Gegen die Entscheidung ist die Berufung möglich.

Die ehemalige Mitarbeiterin meinte, ihr Arbeitgeber habe ihr während 

des gesamten Arbeitsverhältnisses keinen Urlaub gewährt, weil sie die 

in ihre Familie aufgenommenen Pflegekinder ununterbrochen habe 

betreuen müssen. Diese Pflegekinder waren ihr – mit ihrem Einver-

ständnis – durch das Jugendamt zur Vollzeitpflege zugewiesen worden.

Laut Arbeitsvertrag mit der Jugendhilfeorganisation bestand die Arbeit 

der Klägerin im Wesentlichen darin, organisatorische Tätigkeiten im 

Zusammenhang mit der Betreuung von Pflegekindern (zum Beispiel 

Verwaltungsaufgaben) und sonstige sich aus der pädagogischen Arbeit 

mit Kindern ergebende Aufgaben wahrzunehmen. Der Arbeitgeber war 

daher der Auffassung, durch die Freistellung von Verwaltungstätigkei-

ten während der Schulferien habe er der Klägerin Urlaub gewährt.

Die Klage ist erfolglos geblieben. Denn nach Ansicht des Gerichts 

wurde der Klägerin Urlaub durch die Befreiung von der vertraglich 

geschuldeten Arbeitsleistung gewährt. Diese habe aber lediglich die 

Verwaltungstätigkeiten umfasst. Die Pflicht zur Betreuung, Erziehung 

und Pflege der von der Klägerin in ihre Familie aufgenommenen Kinder 

ergebe sich demgegenüber nicht aus dem Arbeitsvertrag, sondern da-

raus, dass die Klägerin mit der Aufnahme der Pflegekinder Teilbereiche 

der Personensorge für diese übernommen habe. Für diese Aufgaben 
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habe die Klägerin neben der von der Beklagten gezahlten Arbeitsvergü-

tung ein aus öffentlichen Mitteln finanziertes Erziehungsgeld erhalten.

Arbeitsgericht Bonn, PM vom 17.06.2016

Ehescheidung: Verfahrenskosten nach wie vor  
steuerlich absetzbar

Die Kosten eines Scheidungsverfahrens sind auch nach der aktuellen 

Gesetzeslage als außergewöhnliche Belastungen absetzbar. Dies hat 

das Finanzgericht (FG) Köln entschieden.

Die Klägerin machte für 2014 in ihrer Einkommensteuererklärung 

2.433,65 Euro Rechtsanwalts- und Gerichtsgebühren als Scheidungs-

kosten geltend. Das Finanzamt lehnte die Berücksichtigung der Auf-

wendungen als außergewöhnliche Belastungen ab. Es berief sich auf 

die ab 2013 geltende Neuregelung in § 33 Absatz 2 Satz 4 des Einkom-

mensteuergesetzes. Danach sei die steuerliche Berücksichtigung von 

Prozesskosten grundsätzlich ausgeschlossen.

Die hiergegen vor dem FG Köln erhobene Klage hatte Erfolg. Die An-

erkennung der Scheidungskosten als außergewöhnliche Belastungen 

begründet das FG in seinem Urteil damit, dass Rechtsanwalts- und Ge-

richtsgebühren eines Scheidungsverfahrens nicht unter den Begriff der 

Prozesskosten fielen. Dies ergebe sich sowohl aus der für Scheidungs-

verfahren geltenden Verfahrensordnung als auch aus der Entstehungs-

geschichte der Neuregelung zum Abzugsverbot zu den Prozesskosten.

Das FG Köln hat gegen sein Urteil die Revision zum Bundesfinanzhof 

zugelassen.

Finanzgericht Köln, Urteil vom 13.01.2016, 14 K 1861/15

Testamentsvollstrecker kann für Nichtzahlung der 
Erbschaftsteuer haften

Ist ein Testamentsvollstrecker gemäß § 31 Absatz 5 des Erbschaftsteu-

er- und Schenkungsteuergesetzes (ErbStG) zur Abgabe der Erbschaft-

steuererklärung verpflichtet, hat er nach § 32 Absatz 1 Satz 2 ErbStG 

für die Zahlung der Erbschaftsteuer Sorge zu tragen. Das Bayerische 

Landesamt für Steuern (LfSt) weist in diesem Zusammenhang dar-

auf hin, dass sich aus diesen Verpflichtungen eine Haftung des Testa-

mentsvollstreckers für den Fall der Nichtzahlung der Erbschaftsteuer 

durch die vom Umfang der Testamentsvollstreckung betroffenen Er-

werber ergibt (§§ 34, 69 der Abgabenordnung).

Voraussetzung für die Haftung sei stets eine vorsätzliche oder grob 

fahrlässige Pflichtverletzung durch den Testamentsvollstrecker. Eine 

solche Pflichtverletzung sei insbesondere dann gegeben, wenn der 

Testamentsvollstrecker den gesamten Nachlass verfrüht verteilt hat, 

ohne einen entsprechenden Anteil als Sicherheit für die Bezahlung der 

Erbschaftsteuer zurück zu behalten und anschließend die Erbschaft-

steuer vom jeweiligen Erwerber nicht bezahlt werden kann. Eine ver-

frühte Nachlassverteilung durch den Testamentsvollstrecker sei jedoch 

nur dann anzunehmen, wenn dieser im Zeitpunkt der Auskehrung des 

Nachlassvermögens erkennbar mit einer Erbschaftsteuer(nach)forde-

rung rechnen musste.

Soweit dem Testamentsvollstrecker nicht bereits im Zeitpunkt der 

Nachlassverteilung Umstände bekannt sind, die eine Nachversteu-

erung innerhalb der Behaltensfrist wahrscheinlich machen, bestehe 

keine Grundlage, ihm in Ermangelung einer Mittelzurückbehaltung 

für etwaige Nachsteuern eine haftungsbegründende Pflichtverlet-

zung anzulasten. Eine Haftung des Testamentsvollstreckers für eine 

Nachsteuer ergebe sich folglich nur dann, wenn dieser pflichtwidrig 

den Nachlass voreilig verteilt hat, obwohl für ihn eine (gegebenenfalls 

noch bevorstehende) Verletzung der Behaltensvoraussetzungen hätte 

erkennbar sein müssen.

Bayerisches Landesamt für Steuern, Verfügung vom 04.02.2016, S 

3812.1.1 – 12/8 St34


